
Die Kompetenz zur Bestätigung von Staatsverträgen und anderen völkerrechtlichen Verträgen Art. 51

Artikel 51
Die Volkskammer bestätigt Staatsverträge der Deutschen Demokratischen 

Republik und andere völkerrechtliche Verträge, soweit durch sie Gesetze der 
Volkskammer geändert werden. Sie entscheidet über die Kündigung dieser Ver
träge.
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I. Vorgeschichte

1. Die Verfassung von 1949 zählte in Art. 63 die Zustimmung zu Staatsverträgen 1 
unter den Kompetenzen der Volkskammer auf (s. Rz. 1 zu Art. 49). Als eine der Kompe
tenzen des Staatsrates wurde in Art. 106 n.F. die Ratifikation und Kündigung internatio
naler Verträge der DDR genannt.

2. Gegenüber dem Entwurf blieb Art. 51 unverändert. 2

II. Die Kompetenz zur Bestätigung von Staatsverträgen und anderen völ
kerrechtlichen Verträgen sowie zur Entscheidung über deren Kündigung

1. Die Verfassung unterscheidet zwischen Staatsverträgen und anderen Völkerrecht- 3 
liehen Verträgen. Die Unterscheidung wird nur nach formalen Kriterien getroffen. Staats-
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